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Stand der Umsetzung der Empfehlungen  
der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) 

für den Bereich der Störfallvorsorge, Anlagensicherheit und Störfallabwehr 
(Stand: 31.08.2007) 

 
 

1. Einleitung 

Die Delegationsleiter der IKSE hatten in ihrer Beratung vom Juli 2006 die Arbeitsgruppe H ge-
beten, eine Auswertung der Umsetzung aller Empfehlungen der IKSE im Hinblick auf die Vor-
beugung von Unfällen mit Auswirkungen auf die Gewässer vorzunehmen und hierüber bis zur 
20. Tagung der IKSE im Oktober 2007 einen Bericht vorzulegen.  
 
Es handelt sich dabei um folgende Empfehlungen der IKSE (siehe Anhänge): 
� zur Problematik der Löschwasserrückhaltung (6. Tagung der IKSE 10/1993) 
� zur Verbesserung der Störfallabwehr an der Elbe (7. Tagung der IKSE 11/1994) 
� zum grundsätzlichen Aufbau von Sicherheitsberichten im Hinblick auf die Wassergefähr-

dung (9. Tagung der IKSE 10/1996) 
� zur betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung (10. Tagung der IKSE 10/1997) 
� zu Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Hoch-

wassergebieten oder einstaugefährdeten Bereichen (11. Tagung der IKSE 10/1998) 
� zu Überfüllsicherungen (12. Tagung der IKSE 10/1999) 
� zu organisatorischen Maßnahmen und materiell-technischen Grundanforderungen bei der 

Abwehr von Unfällen mit schwimmenden wassergefährdenden Stoffen (13. Tagung der 
IKSE 10/2000) 

� zur Sicherheit von Rohrleitungen (14. Tagung der IKSE 10/2001) 
� zu Grundsatzanforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(15. Tagung der IKSE 10/2002) 
� zu Lageranlagen für wassergefährdende Stoffe/Gefahrstoffe (17. Tagung der IKSE 

10/2004). 
 
Die Arbeitsgruppe H überprüfte, inwieweit die oben genannten Empfehlungen der IKSE in die 
Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland umge-
setzt worden sind. 
 



 Anlage 1 
Arbeitsgruppe H  zur Vorlage KOM20_07-4c-1 

2/7 K:\TAGUNG\20\D\Vorlagen\TOP 4c (H)\IKSE-KOM20_07-4c-1 Anl_01 Empfehlungen-Umsetzung.doc / Mat 

2. Tschechische Republik  

Der Berichtsteil für die Tschechische Republik wurde durch das Umweltministerium der Tsche-
chischen Republik in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Inspektion für Umwelt erstellt.  
 
In der Tschechischen Republik können den oben genannten Empfehlungen der IKSE zur Stör-
fallvorsorge im Hinblick auf den Umweltschutz folgende Gesetze zugeordnet werden: das Ge-
setz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung über die Vermeidung von schwerwiegenden Störfällen 
(die Zuständigkeit in diesem Bereich liegt bei der Abteilung „Umweltrisiken“ des Umweltministe-
riums der Tschechischen Republik), im Hinblick auf den Gewässerschutz ist es das Gesetz Nr. 
254/2001 der Gesetzessammlung – das Wassergesetz (die Zuständigkeit für den Teil des Ge-
setzes über Gefahrstoffe und Störfälle liegt bei der Abteilung „Gewässerschutz“ des Umweltmi-
nisteriums der Tschechischen Republik). Hinzu kommen auch Durchführungsvorschriften, d. h. 
Regierungsverordnungen, Erlässe, methodische Hinweise usw. – vgl. Tabelle 1. 
 
Zum 01.05.2006 trat die Durchführungsverordnung zu § 39 „Gefahrstoffe“ sowie zu § 41 „Pflich-
ten bei einem Störfall“ des Wassergesetzes in Kraft. Es ist die Verordnung des Umweltministe-
riums der Tschechischen Republik Nr. 450/2005 der Gesetzessammlung über Erfordernisse für 
den Umgang mit Gefahrstoffen und Erfordernisse für Gefahrenabwehrpläne, über Form und 
Umfang von Störfallmeldungen, über die Störfallabwehr und Behebung ihrer Folgeschäden. 
Diese Verordnung regelt neben anderen Empfehlungen auch die Empfehlungen für die Lösch-
wasserrückhaltung und -entsorgung (§ 5 Erfordernisse an Gefahrenabwehrpläne). Die Gefah-
renabwehrpläne werden durch einen entsprechenden Bescheid der zuständigen Wasserbehör-
de bestätigt. Gehört der Benutzer von Gefahrstoffen zu den Meldepflichtigen gemäß dem Ge-
setz zur Vermeidung von schwerwiegenden Störfällen, muss der nach den Vorgaben des Was-
sergesetzes (bzw. der Verordnung) aufgestellte Gefahrenabwehrplan Bestandteil der Gefah-
renabwehrplanung gemäß dem Gesetz über die Vermeidung von schwerwiegenden Störfällen 
sein. Die so genannten „Störfall-Maßnahmenpläne“, die durch die Wasserbewirtschaftungsbe-
triebe aufgestellt werden (Verordnung des Landwirtschaftsministeriums der Tschechischen Re-
publik Nr. 470/2001 der Gesetzessammlung in der derzeitig gültigen Fassung, in der ein Ver-
zeichnis wichtiger Fließgewässer sowie die für die Wasserbewirtschaftung maßgebenden 
durchzuführenden Tätigkeiten festgelegt sind), sind analog wie die durch die Benutzer von Ge-
fahrstoffen erstellten Gefahrenabwehrpläne aufgebaut. 
 
Die genannten Schwerpunkte sind durch folgende Vorschriften geregelt oder zum Teil ange-
sprochen: die Durchführungsverordnung (zum Baugesetz) des Ministeriums für regionale Ent-
wicklung der Tschechischen Republik Nr.137/1998 der Gesetzessammlung über allgemeine 
technische Anforderungen an die Bautätigkeit, die Verordnung des Landwirtschaftsministeriums 
der Tschechischen Republik Nr. 191/2002 der Gesetzessammlung über technische Anforde-
rungen an Bauwerke für landwirtschaftliche Zwecke sowie die Verordnung des Landwirt-
schaftsministeriums der Tschechischen Republik Nr. 274/1998 der Gesetzessammlung über die 
Lagerung und die Anwendung von Düngemitteln. Die Regelungen für Anlagen zur Lagerung 
und zum Umgang mit erdölhaltigen Stoffen sind in der Tschechischen Staatlichen Norm ČSN 
75 3415, die Regelungen für Dichtheitsprüfungen von Behältern in der Norm ČSN 75 0905 ent-
halten. 
 
In Hinsicht auf das Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung über die Vermeidung von 
schwerwiegenden Störfällen ist es relevant, insbesondere die Empfehlungen zur betrieblichen 
Alarm- und Gefahrenabwehrplanung sowie zum grundsätzlichen Aufbau von Sicherheitsberich-
ten im Hinblick auf die Wassergefährdung zu nennen, die 1996 bzw. 1997 erarbeitet wurden 
(also noch vor der Herausgabe des ersten Gesetzes zur Vermeidung von schwerwiegenden 
Störfällen Nr. 353/1999 der Gesetzessammlung, das im Jahre 2000 in Kraft trat). Eine wichtige 
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Durchführungsvorschrift zum Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung ist die Verordnung 
Nr. 256/2006 der Gesetzessammlung über Einzelheiten des Systems zur Vermeidung von 
schwerwiegenden Störfällen, in der u. a. festgelegt ist, wie Sicherheitsberichte und interne Ge-
fahrenabwehrpläne zu erstellen und aufzubauen sind. Im Amtsblatt des Umweltministeriums der 
Tschechischen Republik wurden ebenfalls zahlreiche methodische Hinweise veröffentlicht, wie 
Dokumente entsprechend diesem Gesetz zu erstellen sind (z. B. methodische Hinweise zur 
Vorgehensweise bei der Erstellung der Dokumente „Grundsätze, Ziele und Politik zur Vermei-
dung schwerwiegender Störfälle“ und „Beschreibung des Sicherheitsmanagement-Systems“, 
methodische Hinweise zur Vorgehensweise bei der Erstellung des Dokuments „Sicherheitsbe-
richt“ sowie die methodischen Hinweise „Analyse und Bewertung von Risiken eines schwerwie-
genden Störfalls nach dem Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung über die Vermeidung 
von schwerwiegenden Störfällen und „Betrachtung der menschlichen Einflussgröße auf ein Ob-
jekt bzw. eine Anlage im Zusammenhang mit relevanten Risikoquellen“), die für die Verwal-
tungsbehörden bestimmt sind, aber auch als Hilfsmittel für juristische und natürliche Personen 
sowie für Kontrollbehörden dienen sollen. 
 
Die Vorgehensweise bei der Durchführung von Kontrollen ist in der Regierungsverordnung Nr. 
254/2006 der Gesetzessammlung über die Kontrolle der gefährlichen Stoffe geregelt, in welche 
die Vorgaben der Richtlinie des Rates 96/82/EG eingeflossen sind und in der die Bewertungs-
verfahren für Sicherheitsprogramme und Sicherheitsberichte, der Inhalt der Jahreskontrollpläne 
und der Inhalt der Information über die durchgeführte Kontrolle sowie des Abschlussberichtes 
über die Kontrolle festgelegt wurden. Die Tschechische Umweltinspektion richtet sich dabei 
nach dem Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung über die Vermeidung von schwerwie-
genden Störfällen, insbesondere nach den §§ 31, 33, 34 und 36. 
 
Das Verzeichnis der potentiell gefährlichen Anlagen für die Gewässergüte im Einzugsgebiet der 
Elbe enthält 29 Anlagen in der Tschechische Republik, von denen 18 in den Zuständigkeitsbe-
reich des Gesetzes Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung fallen, 14 Betriebe sind der B-Gruppe 
und 4 Betriebe der A-Gruppe zugeordnet. 
 
Die Kontrollpläne werden gemäß dem Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung durch die 
Tschechische Umweltinspektion aufgestellt, in der Beratung der Leitung des Umweltministeri-
ums der Tschechischen Republik abgestimmt und durch den Umweltminister bestätigt. 
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass die Vorgaben der o. g. EU-Richtlinie, auf denen 
die Formulierungen der aufgeführten Empfehlungen der IKSE auch beruhen, in der Rechtsord-
nung der Tschechischen Republik umgesetzt sind, wobei sich die Einzelheiten der aufgearbei-
teten Vorgaben im Detail unterscheiden können.  
 
Die Empfehlungen der IKSE basieren auf einigen heute nicht mehr gültigen Rechtsvorschriften, 
wobei ihre Grundsätze insbesondere in folgende Rechtsnormen eingeflossen sind: Gesetz Nr. 
59/2006 der Gesetzessammlung über die Vermeidung von schwerwiegenden Störfällen (früher 
Gesetz Nr. 353/1999 der Gesetzessammlung), Regierungsverordnung Nr. 254/2006 der Geset-
zessammlung über die Kontrolle von gefährlichen Stoffen (früher Regierungsverordnung 
Nr. 452/2004 der Gesetzessammlung), Gesetz Nr. 254/2001 der Gesetzessammlung – Was-
sergesetz sowie die Verordnung des Umweltministeriums der Tschechischen Republik Nr. 
450/2005 der Gesetzessammlung über Erfordernisse für den Umgang mit Gefahrstoffen und Er-
fordernisse für Gefahrenabwehrpläne (gekürzt). 
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Tabelle 1: 
 

Empfehlungen der IKSE Umsetzung in die Rechtsvorschriften  
der Tschechischen Republik 

zur Problematik der Löschwasserrückhaltung Verordnung Nr. 450/2005 der Gesetzessammlung  

zur Verbesserung der Störfallabwehr an der Elbe  

Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung, Gesetz Nr. 
254/2001 der Gesetzessammlung, Verordnung Nr. 
450/2005 der Gesetzessammlung sowie einschlägige 
methodische Hinweise 

zum grundsätzlichen Aufbau von Sicherheitsberichten im 
Hinblick auf die Wassergefährdung  

Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung sowie ein-
schlägige methodische Hinweise 

zur betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung 
Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung, Verordnung 
Nr. 450/2005 der Gesetzessammlung sowie einschlägige 
methodische Hinweise 

zu Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen in Hochwassergebieten oder 
einstaugefährdeten Bereichen 

Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung, Gesetz Nr. 
254/2001 der Gesetzessammlung (indirekt, Vermeidung 
von Schadstoffeinleitungen in Gewässer) 

zu Überfüllsicherungen Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung, Gesetz Nr. 
254/2001 der Gesetzessammlung (Dichtheitsprüfung) 

zu organisatorischen Maßnahmen und materiell-
technischen Grundanforderungen bei der Abwehr von 
Unfällen mit schwimmenden wassergefährdenden Stoffen

Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung, Verordnung 
Nr. 450/2005 der Gesetzessammlung sowie einschlägige 
methodische Hinweise 

zur Sicherheit von Rohrleitungen Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung sowie ein-
schlägige methodische Hinweise 

zu Grundsatzanforderungen an Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen  Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung 

zu Lageranlagen für wassergefährdende Stoffe/Gefahr-
stoffe 

Gesetz Nr. 59/2006 der Gesetzessammlung, Gesetz Nr. 
254/2001 der Gesetzessammlung, Verordnungen Nr. 
137/1998 der Gesetzessammlung, 191/2002 der Geset-
zessammlung, 274/1998 der Gesetzessammlung 

 
 
 

3. Bundesrepublik Deutschland 

 
Die grundsätzlichen Anforderungen an die Sicherheit von Anlagen zum Umgang mit gefährli-
chen/wassergefährdenden Stoffen beruhen im Wesentlichen auf zwei Gesetzen. Zum einen 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und zum anderen dem Gesetz zur Ordnung 
des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG).  
 
Das BImSchG ist Bundesrecht und wird nicht durch landesrechtliche Regelungen untersetzt. 
Spezielle Vorschriften u. a. zur Anlagensicherheit, Verhinderung von Störfällen, Begrenzung 
von Störfallauswirkungen und Verpflichtung zur Aufstellung von Alarm- und Gefahrenabwehr-
plänen sind geregelt in §§ 3 ff der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BimSchV).  
 
Das Wasserhaushaltsgesetz ist ein Rahmengesetz, das in den Bundesländern durch Landes-
wassergesetze an die regionalen Gegebenheiten angepasst wird. In den Landswassergesetzen 
sind Vorschriften zu den Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen enthalten, die durch Verordnungen der Länder über Anlagen zum Umgang mit wasser-
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gefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung – VAwS) untersetzt sind. Die Anlagenverordnungen 
regeln detailliert u. a., wie Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen errichtet und 
betrieben werden müssen, welche Maßnahmen zur Überwachung der Anlagen erforderlich sind 
und welche Maßnahmen erforderlich sind, wenn Stoffe aus der Anlage austreten, durch die eine 
Verunreinigung von Gewässern eintreten könnte. 
 
 

3.1 Empfehlungen zur Problematik der Löschwasserrückhaltung  
 
Grundsätzliche Anforderungen sind in der Muster-Anlagenverordnung (Muster-VAwS) der  Län-
derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) vom 22./23. März 2001 und in den Anlagenverordnun-
gen (VAwS) der Länder geregelt. Konkrete Regelungsinhalte der Löschwasser-Rückhalte-
Richtlinie ist durch die Länder in Landesrecht umgesetzt. 
 

3.2 Empfehlungen zur Verbesserung der Störfallabwehr an der Elbe  
 
Stand der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen: 
 
1. Maßnahmen in der Tschechischen Republik – vgl. Kap. 2 

2. Maßnahmen in der Tschechischen Republik – vgl. Kap. 2 

3. Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe durch Erlasse der Länder eingeführt 

4. Geregelt in den Wassergesetzten der Länder (z. B. Sachsen in § 55 SächsWG, Sachsen-
Anhalt in § 170 WG LSA), Konkretisierung durch untergesetzliche Vorschriften (z. B. Er-
lasse). 

5. Vorbeugende Störfallabwehr ist grundsätzlich geregelt in der Störfall-Verordnung 
(12. BImschV) des Bundes; Löschwasserrückhaltung siehe Nr. 1. 

6. Die Ausrüstung der Feuerwehren mit Spezialgeräten zur Abwehr von Unfällen mit was-
sergefährdenden Stoffen ist durch Länder geregelt. Der Ausrüstungsstand der Feuerweh-
ren mit Spezialgeräten ist allerdings unterschiedlich. Ausbildung und Übungen werden in 
untergesetzlichen Regelungen (Richtlinie zur Durchführung von Einsatzübungen der Feu-
erwehr) konkretisiert. Die Durchführung von Übungen liegt im Verantwortungsbereich der 
unteren Gefahrenabwehrbehörden in Zusammenarbeit mit den unteren Wasserbehörden 
(der Landkreise bzw. Kreisfreien Städte). Beispiel: Havarieübung in Hřensko 2004. 

7. Im Rahmen des Projektes EASE des Umweltbundesamtes wurden Voraussetzungen ge-
schaffen, über den kombinierten emissions-/immissionsorientierten Ansatz Messstationen 
zur Erkennung unfallbedingter Gewässerbelastungen einzubeziehen. Die Erprobung an 
ausgewählten Messstationen wurde 2006 abgeschlossen, die Auswertung erfolgt durch 
die Expertengruppe SW. 

8. Wird im Rahmen der Verantwortlichkeiten durch die zuständigen Behörden der Länder 
wahrgenommen (siehe auch 2.6). 

9. Die Festlegung geeigneter Bekämpfungspunkte liegt in der Verantwortung der Länder, 
ebenso die Ausbildung der Einsatzkräfte und Übungen. (siehe auch 2.6) 

10. Die Entwicklung des Alarmmodells wurde 2004 abgeschlossen, 2007 erfolgt eine Fort-
schreibung des ALAMO. 
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3.3 Empfehlungen zum grundsätzlichen Aufbau von Sicherheitsberichten in Hinblick 
auf die Wassergefährdung  

 
Verbindliche geregelt durch § 9 der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) des Bundes. Anforde-
rungen an den vorbeugenden anlagenbezogenen Gewässerschutz werden durch die Anlagen-
verordnungen (VAwS) der Länder konkretisiert. 
 

3.4 Betriebliche Alarm - und Gefahrenabwehrplanung  
 
Inhalt und Aufbau der betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne sind verbindliche geregelt 
durch die 3. Störfall-Verwaltungsvorschrift der 12. BimSchV (Störfall-Verordnung) des Bundes. 
Wasserrechtliche Anforderungen sind durch § 3 in Verbindung mit § 8 der Muster-VAwS der 
LAWA bzw. der Anlagenverordnungen der Länder (Länder - VAwS) konkretisiert. 
 

3.5 Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
in Hochwassergebieten oder einstaugefährdeten Bereichen 

 
Grundsätzlich geregelt in den Anlagenverordnungen der Länder (Länder – VAwS) in der Vor-
schrift zu „Anlagen in Schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten“ (teilweise unterschied-
liche Paraphierung in den VAwS’en der Länder). Weitere Konkretisierung durch Verwaltungs-
vorschriften der Länder zum Vollzug der VAwS, bzw. technische Informationen. 
 

3.6 Überfüllsicherungen  
 
Grundsätzlich geregelt in § 20 der Muster-VAwS der LAWA bzw. den analogen Vorschriften der 
Länder - VAwS’en. Konkretisierung durch „Technische Regeln wassergefährdende Stoffe 779“. 
 

3.7 Organisatorische Maßnahmen und materiell-technische Grundanforderungen bei 
der Abwehr von Unfällen mit schwimmenden wassergefährdenden Stoffen  

 
Organisatorische Maßnahmen sowie materiell-technische Grundanforderungen für die Abwehr 
von Ölunfällen sind beschrieben in der Schriftenreihe des ehemaligen Beirates „Lagerung und 
Transport wassergefährdende Stoffe (LTwS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (Veröffentlichungen erfolgen durch das Umweltbundesamt).  
 
Die Schriftenreihe hat empfehlenden Charakter und kann für die Ausgestaltung regionaler oder 
interner Warn- und Alarmplanung genutzt werden. Zum Beispiel: 
� LTwS-Schrift Nr. 27 „Anforderungen an Ölsperren/Ölbinder“ (erschienen Juni 1999) 
� LTwS-Schrift Nr. 30 „Vorsorgeplanung für die Ölwehr auf Binnengewässern“ (erschienen 

Dezember 2000) 
� LTwS-Merkblatt zu Ölbindern (erschienen Juni 1997) 
� LTwS-Merkblatt schwimmende Ölsperren für Binnengewässer 
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3.8 Sicherheit von Rohrleitungen 
 
Grundsätzlich geregelt in § 12 Muster-VAwS der LAWA, bzw. in den analogen Paragraphen der 
Länder-VAwS’en). Konkretisierung durch „Technische Regel für brennbare Flüssigkeiten – 
Rohrleitungen –“ (Bundesarbeits-Blatt (BArbBl.) 6/2002). 
 

3.9 Grundsatzanforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
Grundsätzlich geregelt in § 3 Muster-VAwS der LAWA, bzw. in den analogen Paragraphen der 
Länder-VAwS’en. 
 

3.10 Empfehlungen zu Lageranlagen für wassergefährdende Stoffe / Gefahrstoffe 
 
Grundsätzlich geregelt in §§ 3, 4, 13, 14 und Anlage 1 der Muster-VAwS der LAWA bzw. in den 
analogen Paragraphen der Länder-VAwS’en. Konkretisiert durch „Technische Regel wasser-
gefährdende Stoffe 779 – Allgemeine Technischen Regeln“. 
 

4. Schlussfolgerungen 

Anhand der Ergebnisse der o. g. Analyse kann festgestellt werden, dass die Empfehlungen der 
IKSE im Hinblick auf die Vorbeugung von Unfällen mit Auswirkungen auf die Gewässer, die im 
Zeitraum 1993 – 2004 (vgl. Kap. 1) erarbeitet wurden, in die Rechtsordnungen der Tschechi-
schen Republik und der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt wurden, wobei Unterschiede 
im Detaillierungsgrad der Aufschlüsselung bei einigen Anforderungen bestehen.  
 
Im Hinblick auf die Tatsache, dass in den Jahren 2005 und 2006 wichtige neue bzw. überarbei-
tete Rechtsvorschriften zur Vorbeugung von Unfällen mit Auswirkungen auf die Gewässer in 
Kraft getreten sind, insbesondere in der Tschechischen Republik, basieren einige Empfehlun-
gen der IKSE in mancher Hinsicht auf heutzutage nicht mehr gültigen Rechtsnormen. Die Über-
arbeitung dieser Empfehlungen wird allerdings als nicht notwendig angesehen, denn wichtig 
war die Dringlichkeit dieser Empfehlungen in der Zeit ihrer Entstehung. Mit ihrer Umsetzung in 
die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften wurde die Schwerpunktbedeutung der Empfehlun-
gen erfüllt. Die Kontrolle der praktischen Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen bei den 
potentiell gefährlichen Anlagen wird durch die zuständigen nationalen Behörden entsprechend 
den gültigen Rechtsvorschriften durchgeführt.  
 
 
 
Anhänge: 
Anhang 1: Übersicht über die Empfehlungen der Internationalen Kommission zum Schutz der 

Elbe (IKSE) für den Bereich der Störfallvorsorge, Anlagensicherheit und Störfallab-
wehr 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


